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abgeändert, indem auf verfassungsmäßigem Wege das Gesetz vom 21.
Dezember 1867 erlassen wurde.

Diese Abänderung war durch die in Folge des Uebereinkom-

mens mit Ungarn geänderten Verhältnisse des Reiches nothwendig.

Oesterreich konnte in Folge dieses Uebereinkommens, welches die

legislative »^gesetzgeberische) Unabhängigkeit der Länder der ungarischen

Krone anerkannte, nicht mehr als ein Gesammtreich mit gleichen Ge¬

setzen betrachtet werden.
Es wurde in zwei selbstständige Theile getheilt, welche jedoch

nebst dem gemeinsamen Regenteuhause gewisse Angelegenheiten, als

gemeinsam anerkannten, und bezüglich dieser Angelegenheiten den An¬

theil des Volkes an der gesetzgebenden Gewalt durch De legationen,
d. i. durch Abordnungen aus den Vertretungen der beiden Reichs¬

hälften auszuüben beschlossen.
Diese Zweitheilung nennt man den Dualismus, den ich spä¬

ter besprechen werde.
Auch das Bürgerministerium, an Halbheiten krank und

durch innern Hader zerrissen, konnte den gewaltigen Reaktionsversuchen

nicht wiebersiehen. Es mußte dem sanften Ausgleichsministerium

Potocki weichen, welches den Uebergang bildete zu den ausgleiche¬

rischen Gewaltthaten der Hohenwart'schen Aera.
Schon war der Hammer der czechischen Fundamentalartikel er¬

hoben, der nicht blos unsere Verfassung zertrümmern, sondern auch

den deutschen Mörtel zerbröckeln sollte, der unser Oesterreich seit

Jahrhunderten zusammenheilt, da gelang es deutscher Kraft und
Einigkeit die Gefahr abzuwenden, und die gegenwärtige verfassungs¬

treue Regierung zu ermöglichen, von der wir erwarten, daß sie ein

warmes Herz und ein richtiges Verständniß für die Wünsche und Be¬

dürfnisse des Volkes haben werde.

Dreiheiten und Hechte des
Holkes.

2. Frage:
Welche Freiheiten und Rechte werden dem Volke

durch die bestehende Verfassung gewährt?
2. Antwort:

Die durch die bestehende Verfassung dem Volke gewährten Rechte

und Freiheiten sind entweder solche, welche
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